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Offenlegung der Änderung von Daten des Liegenschaftskatasters 
nach§ 14 Abs. 7 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) 

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geoinformation hat durch Abgleich von 
Fernerkundungsdaten mit der amtlichen Liegenschaftskarte folgende Bestandsdaten geändert: 

Betroffene Gemarkungen 

Bergen (6527) 
Ebersbach (6528) 
Ebmath (6524) 
Hundsgrün (6530) 
Pabstleithen (6567) 
Süßebach (6529) 
Tiefenbrunn (6566) 
Obereichigt (6525) 
Untereichigt (6526) 

Art der Änderung 

Az.: 157497 
Az.: 160536 
Az.: 159288 
Az.: 159678 
Az.: 159445 
Az.: 159715 
Az.: 159391 
Az.: 159890 
Az.: 159766 

Veränderung von Gebäudedaten 

Das Landratsamt Vogtlandkreis, Amt für Kataster und Geoinformation ist nach § 2 Abs. 3 des 
SächsVermKatG1 für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig. Der Änderung der 
Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters liegen die Vorschriften des § 14 SächsVermKatG 
zugrunde. 

Allen Betroffenen wird die Änderung des Liegenschaftskatasters durch Offenlegung bekannt 
gemacht. Die Ermächtigung zur Bekanntgabe auf diesem Wege ergibt sich aus 

§ 14 Abs. 7 SächsVermKatG.

Nach§ 14 Abs. 6 Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) aktualisieren 
die unteren Vermessungsbehörden regelmäßig die Bestandsdaten nach § 10 Abs. 2 Nummer 2. 

Diese Änderungen haben keine rechtlichen Auswirkungen auf den örtlichen Grenzverlauf, den 
Bestand des Flurstückes im Liegenschaftskataster und den rechtlichen Zustand des Grundstückes 
im Grundbuch. 

Die Information über die Änderung der Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters stehen 

ab dem 05.06.2025 bis zum 04.07.2025 
im Landratsamt Vogtland kreis 

in der Geschäftsstelle des Amtes für Kataster und Geoinformation, 
Postplatz 5, 08523 Plauen 

Montag und Freitag 9:00 -12:00 Uhr mit Terminvereinbarung 
Dienstag 9:00 -12:00 Uhr und 13:00 -17:00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 
Donnerstag 9:00 -12:00 Uhr und 13:00 -18:00 Uhr 

Seite 2 von 4



Se
ite

 3
 v

on
 4



Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig. 

Das elektronische Amtsblatt des Vogtlandkreises kann auch in gedruckter Form im 
Dienstgebäude des Landratsamtes in Plauen, Postplatz 5, Zimmer 3.1.30 eingesehen und 
gegen Freiumschlag angefordert werden. 

Impressum 
Herausgeber: Landkreis Vogtlandkreis, Landrat Thomas Hennig, Postplatz 5, 08523 Plauen 
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